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Besucherordnung für das Deutsche Technikmuseum, Trebbiner Straße, das Science Center Spectrum 
und den Ausstellungsbereich Ladestraße, Zugang Möckernstraße. 
 
 
Herzlich Willkommen! 
 
Öffnungszeiten 
Dienstags bis Freitag    9.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Samstag und Sonntag    10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Montag    geschlossen 

 

An Feiertagen oder aus anderen Anlässen können Sonderöffnungszeiten gelten. 

 
 
Allgemein 
 
Kinder sind uns sehr willkommen. Bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürfen Kinder das Museum aber nur in Begleitung von 

Erwachsenen besuchen. 

 
 
Eintrittsgeld  
 
Erwachsene  pro Person 8,00 € 

Gruppen Erwachsener ab 10 Personen pro Person 5,00 € 

    
Ermäßigter Eintritt  pro Person 4,00 € 
Schüler(innen), Student(innen), Arbeitslose, 

Schwerbehinderte (ab 50%), Sozialhilfeempfänger(innen),  

Empfänger(innen) von Leistungen nach dem  

Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesfreiwilligendienstleistende und freiwillig Wehrdienstleistende  

mit entsprechendem Ausweis sowie Berliner/innen mit berlinpass und berlinpass-BuT  

     

Gruppen dieses Personenkreises ab 10 Personen  

und Gruppen aus Behinderteneinrichtungen pro Person 2,00 € 

    

Familienkarte  
Maxi (2 Erwachsene + 3 Kinder unter 14 Jahre)  17,00 € 

Mini (1 Erwachsener + 2 Kinder unter 14 Jahre)  9,00 € 

 

 

Freier Eintritt  
 

Kinder unter 6 Jahren. 

 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre oder bis zum Abschluss ihrer Schulausbildung gegen Vorlage des Schülerausweises ab 15 

Uhr 

 

Bei Vorlage eines Nachweises bzw. eines entsprechenden Ausweises: 

• Schüler(innen) und Lehrer(innen), die einen Museumsbesuch vorbereiten, 

• Lehrer(innen), die eine Schulklasse begleiten 

• eine Behindertenbegleitperson,  

• Projektgruppen von Kulturprojekte Berlin und „Jugend im Museum“, 

• Mitglieder der Fördervereine der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin und des Vereins Kulturgesellschaft 

Freiballon, 

• Pressevertreter(innen),  

• Mitarbeiter(innen) von Museen, 

• Mitglieder von ICOM und DMB, 

• Inhaber(innen) der Berliner und Brandenburger Ehrenamtskarte, 

• Geflüchtete (mit Ankunftsnachweis), 

• Schüler(innen) aus Willkommensklassen, 

• begleitete Gruppen der Flüchtlingshilfe.  

Für Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen kann ein zusätzliches Eintrittsgeld erhoben werden. 

 

Die Eintrittskarte gilt am selben Tag im Deutschen Technikmuseum, Trebbiner Straße, im Science Center Spectrum und im 

Ausstellungsbereich Ladestraße, Zugang über Möckernstraße. 

Karte bitte gut aufbewahren. 
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Für Ihren Aufenthalt im Deutschen Technikmuseum bitten wir Sie um die Beachtung einiger Regeln. 
 

Garderobe, Sachen und Tiere 

• Rucksäcke und größere Taschen können unentgeltlich in der Garderobe abgegeben oder in den Schließfächern 

eingeschlossen werden. Schulklassen geben ihre Rucksäcke ab. Schirme sind abzugeben.  

• Im Science Center Spectrum müssen aus Sicherheitsgründen alle Rucksäcke und großen Taschen abgegeben werden. 

• Für die Mitnahme von benötigten Gegenständen in die Ausstellungen sind an der Garderobe Plastiktüten erhältlich.  

• Für abhanden gekommene Garderobenmarken wird ein Entgelt in Höhe von 3 €, für abhanden gekommene Schlüssel in 

Höhe von 20 € erhoben. 

• Sport- und größere Spielgeräte sowie Gepäckstücke und andere sperrige Gegenstände dürfen nicht in die 

Ausstellungsräume mitgenommen werden. 

•  Die Mitnahme von Tieren ist grundsätzlich nicht erlaubt, ausgenommen Behindertenbegleithunde. 

 

Verhalten in den Ausstellungsräumen 
 

• Die Anweisungen der Besucherbetreuer(innen) sind zu befolgen. 

• Essen, Trinken und Rauchen sind in den Ausstellungsräumen nicht erlaubt. Ausnahmen bilden ausgewiesene Plätze. 

• Es ist nicht gestattet, Ausstellungsstücke anzufassen und zu betreten. 

Ausnahmen sind gekennzeichnet.  

• Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten werden. 

• Personen, die grob gegen die Besucherordnung verstoßen oder eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Museums 

oder für die Sicherheit anderer Besucher(innen) darstellen, können vom Museumsbesuch ausgeschlossen werden. 

• Treppen, Durchgänge und Fluchtwege sind aus Sicherheitsgründen frei zu halten. 

• Besucher(innen) haften für alle durch ihr Verhalten verursachten Aufwendungen und Schäden.  

• Eltern, Lehrer(innen) und andere Erziehungsberechtigte haben ihre Aufsichtspflicht während des ganzen Besuches wahr 

zu nehmen. Sie haften für die ihnen anvertrauten Personen. 

• Aus Sicherheitsgründen sind im Freigelände nur die angelegten Wege zu benutzen. 

• Gleisanlagen und Fahrzeuge im Freigelände dürfen nicht betreten werden. 

 

Fotografieren und Filmen 

Fotografieren und Filmen (ohne Stativ, ohne externen Blitz) ist zu privaten Zwecken erlaubt. 

Aufnahmen zu kommerziellen Zwecken sind nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung gestattet und beleg- und 

kostenpflichtig. 

 

Führungen 

Fachkundige Führungen durch das Museum werden ausschließlich durch Personen vorgenommen, die durch das Museum 

autorisiert sind. Diese sind kostenpflichtig und nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 

 

Haftung 

Das Museum haftet nicht für Schäden, die den Besucher(innen) durch die Benutzung der Einrichtungen und 

Ausstellungsobjekte des Museums entstehen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Seiten der Stiftung Deutsches 

Technikmuseum Berlin vorliegt. 

 

Besucherbuch 

Bitte teilen Sie uns Kritik oder Lob durch einen Eintrag in das Besucherbuch am Infotresen oder der Garderobe mit. 

 

 

Hinsichtlich der Höhe des Eintrittsgeldes und der Kostenpflichtigkeit von Führungen bleiben Sonderregelungen für begrenzte 

Ausnahmefälle vorbehalten. 

 

 

 

Berlin, den 01.06.2019 

Prof. Dr. Dirk Böndel 

Direktor 


